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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scherak, Kolleginnen und Kollegen haben am 

16. Mai 2014 unter der Nr. 1498/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Gutachtertätigkeit des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramts ge-

richtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

 Wie viele Regierungsvorlagen wurden in den letzten fünf Jahren durch den Ver-
fassungsdienst des Bundeskanzleramtes auf ihre Vereinbarkeit mit dem Verfas-
sungsrecht begutachtet? 

 

In den letzten fünf Jahren wurden durch den Verfassungsdienst des Bundeskanzler-

amtes 560 Gesetzesentwürfe begutachtet. 

 

Zu Frage 2: 

 Wie viele Verordnungsentwürfe aus den Bundesministerien wurden in den letzten 
fünf Jahren durch den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes auf ihre Ver-
einbarkeit mit dem Verfassungsrecht begutachtet? 

 

In den letzten fünf Jahren wurden durch den Verfassungsdienst des Bundeskanzler-

amtes 1077 Verordnungsentwürfe begutachtet. 
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Zu Frage 3: 

 Sind dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes Regierungsvorlagen be-
kannt, hinsichtlich derer keine Begutachtung durch den Verfassungsdienst des 
Bundeskanzleramtes stattgefunden hat? 

 

Ja. In diesem Zeitraum wurden 2 Gesetzesentwürfe nicht durch den Verfassungs-

dienst des Bundeskanzleramtes begutachtet. 

 

Zu Frage 4: 

 Falls ja, wieso kam es in diesen Fällen zu keiner Begutachtung? 
 

In einem Fall wurde die Gesetzesbegutachtung infolge Rückrufs des zuständigen 

Bundesministeriums obsolet; im anderen Fall wurden aufgrund der Mitwirkung des 

Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes bei der Erarbeitung des gegenständ-

lichen Entwurfes allfällige Anmerkungen im kurzen Wege übermittelt, weshalb keine 

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf erfolgte. 

 

Zu den Fragen 5 und 6: 

 Sind dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes Verordnungsentwürfe aus 
den Bundesministerien bekannt, hinsichtlich derer keine Begutachtung durch den 
Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes stattgefunden hat? 

 Falls ja, wieso kam es in diesen Fällen zu keiner Begutachtung? 
 

Dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes sind lediglich jene Verordnungs-

entwürfe der Bundesministerien bekannt, die ihm zur Begutachtung übermittelt wur-

den. 

 

Zu den Fragen 7 bis 10: 

 Kam es im Fall der Bezirksgerichte-Verordnung der Bundesregierung zu einer Be-
gutachtung durch den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes? 

 Wenn ja, welche Empfehlung wurde vom Verfassungsdienst des Bundeskanzler-
amtes abgegeben? 

 Wenn ja, wie wurde die Empfehlung des Verfassungsdienstes des Bundeskanz-
leramtes von der Bundesregierung berücksichtigt? 

 Wenn nein, wieso kam es zu keiner Begutachtung durch den Verfassungsdienst 
des Bundeskanzleramtes? 
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Eine Begutachtung eines Entwurfes der Bezirksgerichte-Verordnung Oberösterreich 

2012, BGBl. II Nr. 205/2012, durch den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes 

ist nicht erfolgt, da kein Entwurf einer solchen Verordnung zur Begutachtung über-

mittelt wurde. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. OSTERMAYER 
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